


Tim O'Reilly

      “Empowerment of indiv-

id-uals is a key part of what makes open 

source work, since in the end, innovations 

tend to come from small groups, not from 

large, structured efforts.”
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Nachfolgend werden einige Anwendungsfälle behandelt, die bei der Verwendung von Open- 
Source-Software relevant werden können:

 Vertrieb von eigenen Entwicklungen32 ohne Open-Source-Software an Dritte

 Vertrieb von eigenen Entwicklungen mit Open-Source-Software an Dritte

 Angebot von eigenen Entwicklungen mit Open-Source-Software im Wege des SaaS

 Beiträge Dritter zu eigenen Entwicklungen

 Beiträge zu Open-Source-Projekten Dritter

Es ist zu beachten, dass die gewählte Veröffentlichungsform (siehe 3.2.2) die entstehenden 
Pflichten beeinflusst.

Praktische Anwendungsfälle beim  
Einsatz von Open-Source-Software5

32 Der Begriff „Entwicklung“ ist ein Überbegriff für Anwendungen, Bibliotheken und sonstige Software-Programmierungen. In Kapitel 5 

ist stets all dies gemeint, sodass einheitlich der Überbegriff „Entwicklung“ gewählt wurde, außer im Zusammenhang mit der LGPL. Dort 

wird allein die Verknüpfung von eigenen Anwendungen mit fremden Bibliotheken behandelt, nicht aber die Verknüpfung von eigenen 

Bibliotheken mit fremden Bibliotheken.
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Eine Verbreitung im juristischen Sinne kann allerdings nicht 
nur dann vorliegen, wenn die physikalische Handlung der 
Verbreitung selbst vorgenommen wurde, sondern auch dann, 
wenn Dritte in den Gesamtvorgang einbezogen wurden. Hier 
kommt es darauf an, wer die organisatorische Kontrolle über 
den Vorgang hat. Bei dem Vertrieb eines Dockerfiles ist z. B. 
der Verbreitende des Dockerfiles auch für die dort referen-
zierte Software verantwortlich und nicht nur der Betreibende 
des Downloadangebots (wie z. B. Docker Hub). Ausgenommen 
sind nur Systemvoraussetzungen, wie z. B. Hinweise auf das 
zu verwendende Betriebssystem, auf dem eine Anwendung 
in-stalliert werden kann.

Ein Sonderfall liegt vor, wenn wie beim SaaS oder einem 
Cloud-Service zwar keine Kopie überlassen wird, der Kunde 
aber die Funktionalität der Software über ein Netzwerk benut-
zen kann. Hier hängt es von der anwendbaren Lizenz ab, ob 
Lizenzpflichten zu erfüllen sind. Darauf wird nachfolgend in 
den entsprechenden Anwendungsfällen hingewiesen.

Während die jeweiligen Vertriebspflichten aus den Open-
Source-Lizenzen meist unabhängig davon zu erfüllen sind, ob 
die Software modifiziert wurde (z. B. Mitlieferung von Lizenz-
texten und Copyright-Vermerken), hängt die Anwendung 
eines Copyleft (siehe 3.1.3) einerseits von der Form der tech-
nischen Einbindung und andererseits von der Art des Copyleft 
in den anwendbaren Open-Source-Lizenzen ab. Entsprechend 
wird in den nachfolgend beschriebenen Anwendungsfällen 
danach unterschieden, ob Open-Source-Komponenten modi-
fiziert werden und welche Lizenz einschlägig ist.

5�2�1  Vertrieb von eigenen Anwendungen, verlinkt mit 
unveränderten LGPL-2�1-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte LGPL-2.1-Bibliotheken, die unverändert mit 

5�1  Vertrieb von eigenen Entwicklungen ohne Open- 
Source-Software

Sofern Open-Source-Software nur bei der Programmierung 
eingesetzt wird, etwa durch Open-Source-Tools wie den GNU 
C Compiler oder das Eclipse Framework, dann sind die Open-
Source-Lizenzen der Tools irrelevant für die damit erstellten 
eigenen Entwicklungen, solange sich kein Programmcode 
aus diesen Tools in den Eigenentwicklungen befindet. Die 
eigenen Entwicklungen können dann frei wählbar lizenziert 
werden, Lizenzpflichten aus den Open-Source-Lizenzen sind 
nicht zu erfüllen.

Sofern die Tools Code einkopieren oder vorbestehende Biblio-
theken solcher Tools Teil der eigenen Entwicklungen werden, 
ist zunächst zu prüfen, ob das Open-Source-Softwaretool eine 
Lizenzausnahme vorsieht. Ist dies nicht der Fall, liegt der nach-
folgend beschriebene Anwendungsfall „Vertrieb von eige-
nen Entwicklungen mit Open-Source-Software an Dritte“ vor.

5�2  Vertrieb von eigenen Entwicklungen und unver-
änderten Open-Source-Komponenten

Nahezu alle Open-Source-Lizenzen knüpfen die Erfüllung von 
Lizenzpflichten an eine Weiterverbreitung („distribution“) der 
Software. Eine rein interne Nutzung (produktiv oder zu Test-
zwecken) führt demnach nicht dazu, dass Lizenzpflichten zu 
erfüllen sind. 

Eine Verbreitung liegt immer dann vor, wenn eine Kopie 
der Software an einen Dritten weitergegeben wird, sei es 
eine Kopie auf einem physikalischen Datenträger, sei es das 
Angebot zum Download, das einen unkörperlichen Vertrieb 
ermöglicht. 
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eigenen Anwendungen an Dritte weitergegeben werden, sei 
es per Download oder auf einem Datenträger. 

Das Copyleft der LGPL-2.1 bleibt auf die LGPL-2.1-Bibliothek 
beschränkt, wenn zum einen die Modifikation der eigenen 
Anwendung sowie das Reverse Engineering zum Zwecke der 
Fehlerbehebung ausdrücklich gestattet wird und zum ande-
ren die Neuverlinkung für den Nutzenden möglich ist, wenn 
dieser die LGPL-2.1-Bibliothek später selbst modifizieren und 
mit der eigenen Anwendung neu verlinken möchte. Bei einer 
dynamischen Verlinkung reicht es aus, wenn ein sog. „suitable 
shared library mechanism“ vorliegt, d. h. die Neuverlinkung 
bei einer einfachen Ersetzung einer (schnittstellenkompatib-
len) Bibliothek funktioniert. Bei einer statischen Verlinkung 
muss dem Nutzenden auf Anfrage eine Objektcode-Datei der 
eigenen Anwendung zur Verfügung gestellt werden, sodass 
der Nutzende sich selbst ein Executable erstellen kann, wenn 
er sich eine modifizierte LGPL-2.1-Bibliothek selbst kompiliert 
und dann mit der eigenen Anwendung verlinkt.

Zu beachten ist, dass die LGPL-2.1 die Zulässigkeit von digi-
talen Signaturen (z. B. bei der Verwendung in sicherheitskri-
tischen Embedded-Systemen) nicht explizit regelt. Da eine 
Neuverlinkung mit modifizierten LGPL-2.1-Bibliotheken stets 
verlangt, dass der Nutzende auch ein selbst erstelltes Executa-
ble oder die dynamisch zu verlinkende Bibliothek wieder auf 
das Embedded-System aufspielen kann, wird man zumindest 
verlangen müssen, dass dem Nutzenden die entsprechende 
Software auf Wunsch digital signiert wird oder die Abfrage 
so verändert wird, dass der Nutzende die Software auch mit 
seinem eigenen Schlüssel signieren kann. 

Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt werden, 
muss die eigene Anwendung weder unter der LGPL-2.1 lizen-
ziert noch im Quellcode zur Verfügung gestellt werden
(Abb. 7).

5�2�2  Vertrieb von eigenen Anwendungen, verlinkt mit 
unveränderten LGPL-3�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte LGPL-3.0-Bibliotheken, die unverändert mit 
eigenen Anwendungen an Dritte weitergegeben werden, sei 
es per Download oder auf einem Datenträger.

Das Copyleft ist wie bei der LGPL-2.1 geregelt und bleibt auf 
die LGPL-3.0-Bibliothek beschränkt. Allerdings darf die Bear-
beitung der Bibliothek (als Teil der Kombination von Anwen-
dung und Bibliothek) auch nicht beschränkt werden. Zudem 
muss das Reverse Engineering zur Fehlerbehebung solcher 
Bearbeitungen zulässig sein. 

Die LGPL-3.0 verlangt grundsätzlich, dass der Nutzende die 
LGPL-3.0-Bibliothek durch eine modifizierte Version ersetzen 
können soll. Dem würde die Verwendung von digitalen Signa-
turen in Embedded-Systemen entgegenstehen. Die LGPL-3.0 
sieht hier vor, dass bei Verbraucherprodukten das Wiederauf-
spielen und die Neuverlinkung von bearbeiteten Bibliotheken 
ermöglicht werden muss. Bei reinen Business-to-Business-
Produkten ist dies nicht der Fall.

Abb� 7:  Vertrieb von eigenen Anwendungen verlinkt mit unveränderten 
LGPL-2.1-Bibliotheken

Eigene Anwendung

LGPL-2.1, 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Bibliothek

LGPL-2.1-
Bibliothek
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Lizenzierung wie (A)GPL-
Bibliothek;
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

Eigene Entwicklung (A)GPL Bibliothek

(A)GPL,
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Bibliothek

EPL-2.0,
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Bibliothek

;

;Eigene Lizenz; 
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

5�2�3 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt  
 mit unveränderten GPL-2�0/GPL-3�0/
 AGPL-3�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte (A)GPL-Bibliotheken, die unverändert mit eige-
nen Entwicklungen an Dritte weitergegeben werden, sei es 
per Download oder auf einem Datenträger.

Bei strengen Copyleft-Lizenzen wie der GPL-2.0, GPL-3.0 und 
AGPL-3.0 müssen verlinkte Komponenten ebenfalls unter der 
entsprechenden Copyleft-Lizenz lizenziert werden. Dies gilt 
übrigens unabhängig davon, ob eine (A)GPL-Bibliothek in eine 
eigene Entwicklung gelinkt oder eine eigenentwickelte Bib-
liothek mit einer (A)GPL-Anwendung verlinkt wird (Abb. 8).

5�2�4 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt
 mit unveränderten EPL-2�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte EPL-2.0-Bibliotheken, die unverändert mit eige-
nen Entwicklungen an Dritte weitergegeben werden, sei es 
per Download oder auf einem Datenträger.

Die EPL-2.0 findet vor allem im Eclipse-Umfeld und bei der 
Programmierung in Java Anwendung. Die EPL-2.0 beschränkt 
das Copyleft auf die jeweilige Klassenbibliothek, verlangt aber 
nicht, dass das gesamte Programm der EPL-2.0 unterstellt wird. 
Da die EPL-1.0 hierzu nicht eindeutig war, empfiehlt sich die 
Nutzung von EPL-1.0-lizenzierter Software unter der EPL-2.0, 
was die EPL-1.0 explizit gestattet (Abb. 9).

Abb� 8:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit unveränderten 
GPL-2.0/GPL-3.0/AGPL-3.0-Bibliotheken

Abb� 9:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit unveränderten 
EPL-2.0-Bibliotheken

EPL-2.0 BibliothekEigene Entwicklung

-

-
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;

Eigene Entwicklung

MIT-
Bibliothek

BSD-2-Clause-
Bibliothek

Apache-2.0-
Bibliothek

5�2�5 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt  
 mit unveränderten MPL-2�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte MPL-2.0-Bibliotheken, die unverändert mit 
eigenen Entwicklungen an Dritte weitergegeben werden, sei 
es per Download oder auf einem Datenträger.

Die MPL-2.0 enthält ein „file-based“ Copyleft, dass auf 
Dateien beschränkt ist, die MPL-2.0-Code enthalten (Abb. 10).

5�2�6 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit 
unveränderten Bibliotheken unter Permissiven 
Lizenzen (MIT, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, 
Apache-2�0 und Zlib)

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte Bibliotheken unter Permissiven Lizenzen, die 
unverändert mit eigenen Entwicklungen an Dritte weitergege-
ben werden, sei es per Download oder auf einem Datenträger.

Permissive Lizenzen haben kein Copyleft und entsprechend 
können eigene Entwicklungen mit beliebigen Bibliotheken 
unter diesen Lizenzen verlinkt werden, ohne dass es Ein-
schränkungen für die Lizenzwahl für die eigenen Entwick-
lungen gibt. Auch eine proprietäre Lizenzierung ist möglich. 
Die meisten Permissiven Lizenzen verlangen aber die Mitlie-
ferung von Lizenztext und Copyright-Vermerken. Entspre-
chend sollte stets eine Open-Source-Lizenzinformation (d. h., 
ein Dokument oder eine Datei, in der alle zur Erfüllung der 
Lizenzpflichten mitzuliefernden Artefakte gesammelt sind) 
mitgeliefert werden
(Abb. 11).

Abb� 10:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit unveränderten 
MPL-2.0-Bibliotheken

Abb� 11:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit unveränderten Bib-
liotheken unter Permissiver Lizenz (MIT, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, 
Apache-2.0 und Zlib)

Eigene Entwicklung
MPL-2.0 BibliothekMPL-2.0-Datei 

MPL-2.0,
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Bibliothek

Eigene Lizenz; 
Lizenzgeber: Rechteinhaber eigene Entwicklung

-
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;

Eigene Lizenz;
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber 
eigene 
Entwicklung

AGPL; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Bibliothek

5�2�7 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, die mit
Open Source Software über Schnittstellen Daten  
austauschen

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen und Open-Source-Software zusammen an Dritte 
weitergegeben werden, aber nicht in ein Programm inte-
griert wurden, sondern unabhängig nebeneinanderstehen 
und allenfalls über vorbestehende Kommunikationsschnitt-
stellen Daten austauschen (z. B. über Sockets mittels TCP/IP 
oder Pipes).

Die bloße Kommunikation im Sinne eines Datenaustauschs 
durch eine definierte Schnittstelle führt nach ganz über-
wiegender Auffassung nicht zu einer Bearbeitung eines der 
betroffenen Programme und daher auch nicht zu Copyleft-
Effekten. Daher dürfen auf diese Weise Open-Source-Pro-
gramme unter beliebigen Lizenzen untereinander und mit 
eigenen Entwicklungen zusammen vertrieben werden. Sämt-
liche Lizenzpflichten der beteiligten Open-Source-Software 
sind zu erfüllen (Abb. 12).

Unklar ist, wie die Rechtslage bei anderen Schnittstellen als 
reinen Kommunikationsschnittstellen ist. Daher sind im Zwei-
fel die Anforderungen wie bei einer Verlinkung zu erfüllen.

5�2�8 Angebot von eigenen Entwicklungen, die 
unveränderte Bibliotheken unter der 
AGPL-3�0 verwenden, im Wege des SaaS

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen und AGPL-3.0-Bibliotheken zusammen im Wege 
des SaaS zur Nutzung angeboten werden.

Ziffer 13 AGPL-3.0 sieht Lizenzpflichten bei einer Nutzung im 
Wege des SaaS nur dann vor, wenn die AGPL-3.0-Software 
modifiziert wurde. Da eine Verlinkung bei der AGPL-3.0 bereits 

Abb� 12:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, die mit Open-Source-Software 
über Schnittstellen Daten austauschen

Abb� 13:  Angebot von eigenen Entwicklungen, die unveränderte Bibliotheken 
unter der AGPL-3.0 verwenden, im Wege des SaaS

Eigene 
Entwicklung

 
 

Eigene Entwicklung AGPL Bibliothek

Lizenzierung wie AGPL-Bibliothek,  
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

Open-Source-
Software

Open-Source-
Software

Lizenz: z. B. 
GPL-3.0; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber 
Open-Source- 
Software

Lizenz: z. B. MIT; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber 
Open-Source- 
Software

-
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als „Modification“ im Sinne der Lizenz gesehen wird, muss der 
Quellcode der eigenen Anwendung auch unter den Lizenz-
bedingungen der AGPL-3.0 zur Verfügung gestellt werden. 
Bei der Verwendung von AGPL-3.0-Snippets in einer eigenen 
Entwicklung gilt dies entsprechend (Abb. 13).

5�2�9 Angebot von eigenen Entwicklungen, die 
unveränderte Bibliotheken unter der GPL-3�0, 
LGPL-3�0, EPL-2�0, MPL-2�0 oder Apache-2�0 
verwenden, im Wege des SaaS

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen oder kurze Codeabschnitte (Snippets) unter der 
GPL-3.0, LGPL-3.0, EPL-2.0, MPL-2.0 oder Apache-2.0 zusam-
men im Wege des SaaS zur Nutzung angeboten werden.

Die genannten Lizenzen sind, bis auf die Apache-2.0, Copy-
left-Lizenzen, knüpfen aber Lizenzpflichten nur an den Ver-
trieb von Kopien an Dritte. Das wäre zum Beispiel der Fall, 
wenn Javascript an den Browser des Nutzenden übertragen 
wird. Bei einem reinen SaaS ohne Übertragung von Pro-
grammcode sind keinerlei Lizenzpflichten zu erfüllen und 
die eigene Entwicklung kann proprietär vermarktet werden.

5�2�10 Angebot von eigenen Entwicklungen, die 
unveränderte Bibliotheken unter der GPL-2�0 
oder LGPL-2�1 verwenden, im Wege des SaaS

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene 
Entwicklungen oder kurze Codeabschnitte unter der GPL-
2.0 oder LGPL-2.1 zusammen im Wege des SaaS zur Nut-
zung angeboten werden.

Unklar und umstritten ist, ob ein SaaS von GPL-2.0 oder LGPL-
2.1-Programmen unter den Begriff der „distribution“ fällt 
und Lizenzpflichten nach sich zieht. Sofern eine interaktive 
Nutzung mit GPL-2.0- oder LGPL-2.1-Software stattfindet, 

sollten im Zweifel die Lizenzpflichten erfüllt werden, sodass 
auf die Anwendungsfälle unter 5.2.1 und 5.2.3 verwiesen 
werden kann. Wenn jedoch keine interaktive Nutzung statt-
findet, z. B. bei einem Linux-Betriebssystem unter der GPL-
2.0 zum Betrieb des Servers, liegt eine rein interne Nutzung 
vor, die keine Lizenzpflichten nach sich zieht.

5�3 Vertrieb von eigenen Entwicklungen und 
veränderten Open-Source-Komponenten

Werden Open-Source-Komponenten verändert, stellen sich 
zwei Fragen im Hinblick auf die Auswirkungen von Copyleft-
Klauseln: (1) Welche Pflichten ergeben sich im Hinblick auf 
die veränderte Open-Source-Komponente? und (2) Welche 
Auswirkungen hat das Copyleft für die eigene Entwicklung?

5�3�1 Vertrieb von eigenen Anwendungen, verlinkt 
mit veränderten LGPL-2�1-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte LGPL-2.1-Bibliotheken, die in veränderter 
Form mit eigenen Anwendungen an Dritte weitergegeben 
werden, sei es per Download oder auf einem Datenträger.

Das Copyleft der LGPL-2.1 bleibt auf die LGPL-2.1-Bibliothek 
beschränkt, wenn zum einen die Modifikation der eigenen 
Anwendung sowie das Reverse Engineering zum Zwecke 
der Fehlerbehebung ausdrücklich gestattet werden und zum 
anderen die Neuverlinkung für den Nutzenden möglich ist, 
wenn dieser die LGPL-2.1-Bibliothek später selbst modifizie-
ren und mit der eigenen Anwendung neu verlinken möchte 
(siehe 5.2.1). Der Quellcode der veränderten LGPL-2.1 muss 
mitgeliefert oder den Kundinnen bzw. Kunden angeboten 
werden.

Zur Verwendung von digitalen Signaturen siehe 5.2.1.
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Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt wer-
den, muss die eigene Entwicklung weder unter der LGPL-2.1 
lizenziert noch im Quellcode zur Verfügung gestellt werden. 
Anders ist die Lage nur, wenn Code unter der LGPL-2.1 in die 
eigene Entwicklung einkopiert wird, bei Code aus einem Hea-
derfile nur dann, wenn es sich um mehr als 10 Zeilen Code 
handelt und diese nicht nur aus numerischen Parametern, 
Datenstrukturanordnungen und Zugriffsfunktionen beste-
hen (Abb. 14).

5�3�2 Vertrieb von eigenen Anwendungen, verlinkt mit 
veränderten LGPL-3�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte LGPL-3.0-Bibliotheken, die in veränderter Form 
mit eigenen Anwendungen an Dritte weitergegeben werden, 
sei es per Download oder auf einem Datenträger.

Das Copyleft ist wie bei der LGPL-2.1 geregelt und bleibt auf 
die LGPL-Bibliothek beschränkt (siehe 5.3.1). Allerdings darf 
die Bearbeitung der Bibliothek (als Teil der Kombination von 
Anwendung und Bibliothek) auch nicht beschränkt werden. 
Zudem muss das Reverse Engineering zur Fehlerbehebung sol-
cher Bearbeitungen zulässig sein. 

Zur Verwendung von digitalen Signaturen siehe 5.2.1.

5�3�3 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit 
veränderten GPL-2�0/GPL-3�0/
AGPL-3�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte (A)GPL-Bibliotheken, die in veränderter Form 
mit eigenen Entwicklungen an Dritte weitergegeben werden, 
sei es per Download oder auf einem Datenträger.

Abb� 14:  Vertrieb von eigenen Anwendungen, verlinkt mit veränderten 
LGPL-2.1-Bibliotheken

Abb� 15:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit veränderten GPL-2.0/
GPL-3.0/AGPL-3.0-Bibliotheken

Eigene Anwendung
LGPL-2.1 Bibliothek

(A)GPL Bibliothek
Eigene Entwicklung

Lizenzierung wie (A)GPL-
Bibliothek;
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

LGPL-2.1; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Bibliothek 
(einschließlich Rechteinhaber 
eigene Anwendung für 
Modifikationen)
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Bei strengen Copyleft-Lizenzen wie der GPL-2.0, GPL-3.0 und 
AGPL-3.0 müssen sowohl die Modifikationen der GPL-2.0/GPL-
3.0/AGPL-3.0-Bibliotheken als auch die damit verlinkten Kom-
ponenten unter der entsprechenden Copyleft-Lizenz lizenziert 
und im Quellcode zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt 
übrigens unabhängig davon, ob eine (A)GPL-Bibliothek in eine 
eigene Entwicklung gelinkt oder eine eigenentwickelte Bib-
liothek mit einer (A)GPL-Anwendung verlinkt wird (Abb. 15).

5�3�4  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt 
mit veränderten EPL-2�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte EPL-2.0-Bibliotheken, die in veränderter Form 
mit eigenen Entwicklungen oder Bibliotheken an Dritte wei-
tergegeben werden, sei es per Download oder auf einem 
Datenträger.

Die EPL-2.0 findet vor allem im Eclipse-Umfeld und bei der 
Programmierung in Java Anwendung. Die EPL-2.0 beschränkt 
das Copyleft auf die jeweilige Klassenbibliothek, verlangt 
aber nicht, dass das gesamte Programm der EPL-2.0 unter-
stellt werden muss. Da die EPL-1.0 hierzu nicht eindeutig war, 
empfiehlt sich die Nutzung von EPL-1.0-lizenzierter Software 
unter der EPL-2.0, was die EPL-1.0 explizit gestattet (Abb. 16).

5�3�5 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt
 mit veränderten MPL-2�0-Bibliotheken

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch dyna-
misch verlinkte MPL-2.0-Bibliotheken, die in veränderter Form 
mit eigenen Anwendungen an Dritte weitergegeben werden, 
sei es per Download oder auf einem Datenträger.

Die MPL-2.0 enthält ein „file-based“ Copyleft, das auf Dateien 
beschränkt ist, die MPL-2.0-Code enthalten. Somit ist sowohl 
bei der MPL-2.0-Bibliothek als auch im Hinblick auf die eigene 

Abb� 16:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit veränderten 
EPL-2.0-Bibliotheken

Abb� 17:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit veränderten 
MPL-2.0-Bibliotheken

EPL-2.0 Bibliothek
Eigene Entwicklung

Eigene Entwicklung

MPL-2.0-Datei

Eigene Lizenz;
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

MPL-2.0-Bibliothek

MPL-2.0; 
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
Bibliothek; Modifikationen in  
neuen Dateien ohne vorbestehen-
den MPL-Code können eigene 
Lizenz des Rechteinhabers und 
eigene Entwicklung haben.
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Entwicklung zu prüfen, ob die jeweilige Datei vorbestehenden 
MPL-2.0-Code enthält und dann unter der MPL-2.0 lizenziert 
werden muss (Abb. 17)

5�3�6 Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit 
veränderten Bibliotheken unter Permissiven 
Lizenzen (MIT, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, 
Apache-2�0 und Zlib)

Dieser Anwendungsfall erfasst sowohl statisch als auch 
dynamisch verlinkte Bibliotheken unter Permissiven Lizen-
zen, die modifiziert mit eigenen Anwendungen an Dritte 
weitergegeben werden, sei es per Download oder auf einem 
Datenträger.

Permissive Lizenzen haben kein Copyleft und entsprechend 
können eigene Entwicklungen sowohl mit beliebigen Biblio-
theken unter diesen Lizenzen verlinkt werden als auch modifi-
zierte Bibliotheken verwenden, ohne dass es Einschränkungen 
für die Lizenzwahl für die eigenen Entwicklungen gibt. Auch 
eine proprietäre Lizenzierung ist möglich. Die meisten Per-
missiven Lizenzen verlangen aber die Mitlieferung von Lizenz-
text und Copyright-Vermerken. Entsprechend sollte stets eine 
Open-Source-Lizenzinformation mitgeliefert werden (Abb. 
18).

5�3�7  Vertrieb von eigenen Entwicklungen mit 
Code-Snippets unter Copyleft-Lizenzen

Dieser Anwendungsfall betrifft die Konstellation, dass nicht 
komplette Komponenten verwendet werden, sondern Code-
Snippets (z. B. einzelne Funktionen) unter Copyleft-Lizenzen 
(z. B. AGPL-3.0, GPL-3.0, GPL-2.1, LGPL-3.0, LGPL-2.1, EPL-2.0, 
MPL-2.0), die in bestehende Quellcodedateien von eigenen 
Entwicklungen einkopiert werden.

Die Verwendung von Code-Snippets in eigenen Entwick-

Eigene Entwicklung

MIT-Bibliothek BSD-2-Clause Apache-2.0-BibliothekBibliothek

Eigene Lizenz; 
Lizenzgeber: Rechteinhaber eigene Entwicklung

Vertrieb von eigenen Entwicklungen, verlinkt mit veränderten Biblio- 
theken unter Permissiver Lizenz (MIT, DSD-2-Clause, BSD-3-Clause, 
Apache-2.0 und Zlib)

Abb� 18:
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Lizenz: z. B GPL-3.0, 
Modifikation ebenso; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber Open- 
Source-Software, 
Rechteinhaber 
eigene Entwicklung 
für Modifikation 

Eigene Lizenz; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

Lizenz: z. B MIT, 
Modifikation unter 
beliebiger Lizenz; 
Lizenzgeber: 
Rechteinhaber 
Open-Source- 
Software,
Rechteinhaber 
eigene Entwicklung 
für Modifikation

Open-Source-
Software

Open-Source-
Software

lungen löst stets das Copyleft einer Copyleft-Lizenz aus. 
Während bei AGPL-3.0, GPL-3.0 und GPL-2.1 das gesamte 
Programm unter der jeweiligen Copyleft-Lizenz lizenziert 
werden muss, hängt der Umfang des Copyleft bei LGPL-3.0, 
LGPL-2.1 und EPL-2.0 davon ab, ob der Code-Snippet in eine 
Bibliothek einkopiert wurde – dann fällt nur diese unter das 
Copyleft, oder in eine Anwendung oder ein anderes Pro-
gramm – dann fällt das gesamte Programm unter das Copy-
left. Eine Ausnahme ist die MPL-2.0 mit ihrem „file-based“ 
Copyleft, das auf Dateien beschränkt ist, die MPL-2.0-Snip-
pets enthalten.

5�3�8  Vertrieb von eigenen Entwicklungen mit 
Code-Snippets unter Permissiven Lizenzen

Dieser Anwendungsfall betrifft die Konstellation, dass nicht 
komplette Komponenten verwendet werden, sondern Code-
Snippets (z. B. einzelne Funktionen) unter Permissiven Lizen-
zen (z. B. MIT, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, Apache-2.0 und 
Zlib), die in bestehende Quellcodedateien von eigenen Ent-
wicklungen einkopiert werden.

Mangels Copyleft ergibt sich bei der Verwendung von Snip-
pets keine Abweichung zur Verwendung ganzer Bibliothe-
ken (siehe 5.2.6). Allerdings sollte bei einem Vertrieb im 
Quellcode (z. B. bei Skript-Sprachen) darauf geachtet wer-
den, dass die Header der Dateien mit Snippet-Code deutlich 
machen, dass die Datei zwar insgesamt unter der gewählten 
Lizenz für das gesamte Programm lizenziert ist, aber auch 
Bestandteile unter einer Permissiven Lizenz enthält. Dabei 
sollten auch der Lizenztext und ggf. Copyright-Vermerke 
angegeben werden.

5�3�9  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, die mit
veränderter Open-Source-Software über 
Schnittstellen Daten austauschen

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen und Open-Source-Software zusammen an Dritte 
weitergegeben werden, aber nicht in ein Programm integ-
riert wurden, sondern unabhängig nebeneinanderstehen und 
allenfalls über vorbestehende Kommunikationsschnittstellen 
Daten austauschen (z. B. über Sockets mittels TCP/IP oder 
Pipes).

Entsprechend den Hinweisen unter 5.2.7 kann die eigene Ent-
wicklung unter beliebigen Lizenzbedingungen stehen, da es 
sich im Regelfall um ein unabhängiges Werk handelt. Hinsicht-
lich der modifizierten Open-Source-Software hängen die Aus-
wirkungen eines Copyleft von der betroffenen Lizenz ab (siehe 
5.3.1 – 5.3.8). Sollte die Bearbeitung einer Open-Source-Soft-
ware erforderlich sein, um überhaupt eine Kommunikation mit 
der eigenen Entwicklung herstellen zu können, empfiehlt sich 
eine Einzelfallprüfung, wenn die Open-Source-Software unter 
der GPL-2.0, GPL-3.0 oder AGPL-3.0 lizenziert ist (Abb. 19).

Abb� 19:  Vertrieb von eigenen Entwicklungen, die mit veränderter Open-Source- 
Software über Schnittstellen Daten austauschen

Eigene 
Entwicklung
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5�3�10   Angebot von eigenen Entwicklungen, die verän-
derte Bibliotheken oder Funktionalitäten unter 
der AGPL-3�0 verwenden, im Wege des SaaS

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen und AGPL-3.0-Bibliotheken oder AGPL-Snippets 
zusammen im Wege des SaaS zur Nutzung angeboten werden.
Wenn der Nutzende die Funktionalität der veränderten AGPL-
3.0-Software interaktiv nutzen kann („interacting with it 
remotely through a computer network“), muss der Quell-
code der gesamten Software, die die AGPL-3.0-Bestandteile 
oder Bibliotheken enthält, unter den Lizenzbedingungen der 
AGPL-3.0 per Downloadmöglichkeit zur Verfügung gestellt 
werden (Abb. 20).

5�3�11  Angebot von eigenen Entwicklungen, die 
veränderte Bibliotheken oder Funktionali-
täten unter der GPL-3�0, LGPL-3�0, EPL-2�0, 
MPL-2�0 oder Apache-2�0 verwenden, 
im Wege des SaaS

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen und Bibliotheken oder Snippets unter der GPL-3.0, 
LGPL-3.0, EPL-2.0, MPL-2.0 oder Apache-2.0 zusammen im 
Wege des SaaS zur Nutzung angeboten werden.

Die genannten Lizenzen sind allesamt Lizenzen, die bei einem 
reinen SaaS ohne Übertragung von Programmcode keinerlei 
Lizenzpflichten vorsehen. Dies gilt sowohl hinsichtlich eines 
Copyleft als auch im Hinblick auf Vertriebspflichten, die nur 
bei einem Vertrieb einer Kopie zu erfüllen sind.

Abb� 20:  Angebot von eigenen Entwicklungen, die veränderte Bibliotheken oder 
Funktionalitäten unter der AGPL-3.0 verwenden, im Wege des SaaS

Eigene Entwicklung
AGPL-Bibliothek

Lizenzierung wie AGPL-Bibliothek,
Lizenzgeber: Rechteinhaber 
eigene Entwicklung

;
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5�3�12   Angebot von eigenen Entwicklungen, die 
veränderte Bibliotheken oder Funktionali-
täten unter der GPL-2�0 oder LGPL-2�1 
verwenden, im Wege des SaaS 

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen und Bibliotheken oder Snippets unter der GPL-2.0 
oder LGPL-2.1 zusammen im Wege des SaaS zur Nutzung 
angeboten werden.

Wie bereits oben unter 5.2.10 ausgeführt, ist unklar und 
umstritten, ob ein SaaS von GPL-2.0- oder LGPL-2.1-Program-
men unter den Begriff der „distribution“ fällt und Lizenz-
pflichten nach sich zieht. Sofern eine interaktive Nutzung mit 
GPL-2.0- oder LGPL-2.1-Software stattfindet, sollten im Zwei-
fel die Lizenzpflichten erfüllt werden, sodass auf die Anwen-
dungsfälle unter 5.3.1 und 5.3.3 verwiesen werden kann. 
Wenn jedoch keine interaktive Nutzung stattfindet, z. B. bei 
einem Linux-Betriebssystem unter der GPL-2.0 zum Betrieb des 
Servers, liegt eine rein interne Nutzung vor, die keine Lizenz-
pflichten nach sich zieht.

5�4 Beiträge Dritter zu eigenen Entwicklungen 

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass Dritte zu 
eigenen Entwicklungen beitragen. Die Beiträge Dritter müssen 
analog zu eigenen Beiträgen überprüft werden. Dies bedeu-
tet, dass die gleichen Regelungen gelten wie für die Anwen-
dungsfälle unter 5.1 bis 5.3. 

Mittels eines Developer Certificate of Origins (DCO) kann von 
Beitragenden eine Zusicherung verlangt werden, dass es sich 
um einen rechtlich zulässigen Beitrag handelt (siehe 3.2.3). 
Weiterhin wird der Beitragende Bearbeiterurheber und erhält 

dementsprechende Rechte. Diese können vertraglich (z. B. 
mittels eines CLA) übertragen werden. Wie zuvor unter 3.2.3 
erläutert, können CLAs aber eine abschreckende Wirkung 
haben und sollten nur eingesetzt werden, wenn eine Rech-
teübertragung an den Rechteinhaber der eigenen Entwick-
lungen zwingend nötig ist. Das Recht auf Namensnennung 
ist davon nicht betroffen. Der Beitragende muss daher in die 
Autorenliste aufgenommen werden.

5�5 Beiträge zu Open-Source-Software Dritter 

Dieser Anwendungsfall erfasst die Situation, dass eigene Ent-
wicklungen zu Open-Source-Software Dritter beigetragen 
werden. Die Gründe, zu einem Open-Source-Projekt Dritter 
beizutragen, sind vielseitig. Es kann sich um eine gemeinsame 
Entwicklung handeln, die Ergänzung einer benötigten Funk-
tionalität oder auch nur das Beheben eines kleinen Fehlers. 
Unterschieden wird vor allem nach der Form, in welcher ein 
Beitrag erfolgt.

5�5�1 Direkter Beitrag zu einem Open-Source- 
Projekt Dritter

Beiträge zu Open-Source-Projekten sind zwar in der Regel 
wenig umfangreich, stellen aber trotzdem Veröffent-          
lichungen dar und unterliegen damit den gleichen rechtli-
chen und organisatorischen Regelungen wie unter 2.2 sowie 
in 5.1 bis 5.3 beschrieben.
 
Der damit einhergehende Aufwand reduziert sich in der Regel 
aber erheblich. So ist die Lizenz bereits festgelegt und oft 
kann auch von einer exportkontrollrechtlichen Überprüfung 
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abgesehen werden, wenn der Funktionsumfang der Soft-
ware nicht verändert wird.33 Enthält der Beitrag Code Dritter, 
muss jedoch weiterhin eine Lizenzprüfung erfolgen. Es emp-
fiehlt sich also trotzdem, den unter 2.2 dargestellten Prozess 
durchzuarbeiten.

Folgende Besonderheiten gilt es zu beachten:

  Die Lizenz des Open-Source-Projektes sollte auf ihre Eig-
nung bezüglich des Einsatzes in der eigenen Organisa-
tion überprüft werden. Dies ist insbesondere relevant, 
wenn regelmäßige oder umfangreiche Beiträge ange-
strebt werden.

  Wird regelmäßig zu einem Projekt beigetragen, sollte 
dies nicht jedes Mal vom Leitenden des Instituts bzw. 
der Einrichtung genehmigt werden müssen; hier sollte 
daher eine einmalige Abstimmung erfolgen.

  Wird das Unterschreiben eines CLAs oder anderer zusätz-
licher Vertragsbedingungen gefordert, muss dies mit der 
Instituts- bzw. Einrichtungsleitung geklärt werden. Gege-
benenfalls sollte eine Überprüfung unter Einbeziehung 
rechtlicher Beraterinnen und Berater erfolgen.

5�5�2 Eigenständige Erweiterung eines Open-Source-
Projektes Dritter

 
Ein Fork ist eine Kopie einer Open-Source-Software, die unab-
hängig vom Ursprungsprojekt weiterentwickelt wird. Ein Fork 
kommt in der Regel zustande, weil ein Projekt Beiträge nicht 
akzeptiert oder die Entwickelnden die Weiterentwicklung ein-
stellen. In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um einen klas-
sischen Beitrag, sondern um eine eigene Entwicklung auf Basis 
von Code Dritter. Dies entspricht in der Regel dem Anwen-
dungsfall „Vertrieb von eigenen Entwicklungen und verän-
derten Open-Source-Komponenten“ (siehe 5.3). In diesem 
Fall gelten die rechtlichen und organisatorischen Regelungen 
aus 2.2, unter Berücksichtigung der Ausgangssituation, dass 
bereits Urheber existieren.

33 Von einer exportkontrollrechtlichen Überprüfung kann hier dann abgesehen werden, wenn die Software vorher bereits allgemein 

zugänglich war und durch die Zuarbeit nicht wesentlich geändert wird. Ausgenommen ist Software für Wehrtechnik und Träger-

technologien. Im Zweifel sprechen Sie immer die zuständige Exportkontrollabteilung in Ihrer Organisation an.
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DLR-Technologietransfer

Im Vorstandsressort „Innovation, Transfer und wissenschaftli-
che Infrastrukturen“ unterstützt der Bereich Technologietrans-
fer die Institute und Einrichtungen des DLR dabei, Ergebnisse 
aus Forschung und Entwicklung in die Wirtschaft zu bringen 
und ist der zentrale Kontakt des DLR für gewerbliche Schutz-
rechte, Lizenzverträge und die damit zusammenhängenden 
Fragen. 

Durchschnittlich bringt das DLR jährlich ca. 200 Erfindungen 
und entsprechende Schutzrechtsanmeldungen hervor. Dies 
führt zu einem regelmäßigen Bestand von ca. 3.800 Schutz-
rechten in mehr als 1.000 Patentfamilien. Mit der Anmeldung 
von Erfindungen kommt das DLR einerseits seiner gesell-
schaftspolitischen Aufgabe der Veröffentlichung seiner For-
schungsergebnisse nach, zum anderen werden dadurch die 
Forschungsfelder des DLR abgesichert und Wettbewerbsvor-
teile für die Vermarktungspartner des DLR geschaffen. Im Rah-
men von Vermarktungskooperationen begleiten wir unsere 
Institute und Vermarktungspartner bei der Ausarbeitung von 
zur jeweiligen Situation passenden Vereinbarungen, insbeson-
dere Lizenzverträgen.

DLR-Institut für Softwaretechnologie

Die Aufgaben des DLR-Instituts für Softwaretechnologie 
sind Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet innovativer 
Software-Engineering-Technologien und die Bereitstellung 
und Anwendung dieses Software-Know-hows. Die derzei-
tigen Themenschwerpunkte sind die Softwareentwicklung 
für verteilte und intelligente Systeme, Künstliche Intelligenz, 
Software für eingebettete Systeme, Visualisierung und High 
Performance Computing.

Die Forschungsgruppe Sustainable Software Engineering der 
Abteilung Intelligente und Verteilte Systeme unterstützt neben 
ihrer Forschungstätigkeit Forschende praktisch und praxisnah 
bei der nachhaltigen Entwicklung von Forschungssoftware. 
Die Gruppe vermittelt jahrelange Erfahrungen im Software 
Engineering und stellt Kenntnisse im Bereich Open Source 
und Open Science Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern zur Verfügung.
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Das DLR im Überblick

Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Wir betreiben Forschung und 
Entwicklung in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie und Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung. Die Deutsche Raumfahrtagentur 
im DLR ist im Auftrag der Bundesregierung für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zustän-
dig. Zwei DLR Projektträger betreuen Förderprogramme und unterstützen den Wissenstransfer. Global wandeln sich Klima, 
Mobilität und Technologie.

Das DLR nutzt das Know-how seiner 55 Institute und Einrichtungen, um Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln. 
Unsere 10.000 Mitarbeitenden haben eine gemeinsame Mission: Wir erforschen Erde und Weltall und entwickeln Techno-
logien für eine nachhaltige Zukunft. So tragen wir dazu bei, den Wissens- und Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.
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